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Download-Dokument
Mustervertrag Freie Mitarbeit im Planungsbüro (hier Subplanervertrag Fassadentechnik) 
[bookmark: _Hlk192585192]Ein Fachplaner, der für ein Ingenieurbüro projektbezogen hochspezialisierte Leistungen der Fassadenplanung erbringt und weder nennenswert in die Arbeitsorganisation des Büros eingegliedert ist noch Weisungen des Büros unterliegt, ist selbstständig tätig. Diese Entscheidung hat das LSG Berlin Berlin-Brandenburg (Urteil vom 04.07.2024, Az. L 9 BA 8/22) auf Basis untenstehender Vertragsmodalitäten getroffen. Orientieren Sie sich also an den Vereinbarungen und Regelungen, wenn beide Parteien eine freie Mitarbeit (= Selbstständige Tätigkeit) anstreben. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FACHPLANERVERTRAG FÜR LEISTUNGEN DER FASSADENTECHNIK

1. Vertragsgegenstand
Der AG überträgt dem AN aus dem Bereich Computerbetreuung und dem Leistungsbild Fassadentechnik bestimmte noch näher zu beschreibende Teilleistungen. […]

2. (frei bzw. nicht veröffentlicht)

3. Leistungsumfang
3.1    Der Auftraggeber überträgt dem Auftragnehmer folgende Teilleistungen aus dem Leistungsbild der Computertechnik:
3.1.1 Netzwerkadministration inkl. regelmäßiger Datensicherung
3.1.2 Hardwarebeschaffung und Einbau entsprechend Bedarf
3.1.3 Softwarebeschaffung und Installation entsprechend Bedarf

3.2    Der Auftraggeber überträgt dem Auftragnehmer folgende Teilleistungen der Fassadentechnik:
3.2.1 Erstellung von einfachen CAD Zeichnungen
-   Grundrisse, Schnitte und Übersichten
3.2.2 Korrektur von CAD Zeichnungen
-   Korrektur und Bearbeitung von freigegebenen Werkplänen
-   Indexerhöhung
-   Übernahme von Korrekturen
-   Erarbeitung von statischen Berechnungen in die Werkpläne
3.2.2 Technische Klärungen mit Herstellern.
-   Telefonische Abstimmung mit Systemlieferanten und Herstellern von Systemkomponenten
-   Abstimmung zur Baubarkeit und Lieferzeiten von Produkten. 

3.3    Die Unterlagen werden dem AN in digitaler Form im Büro des AG übergeben und erläutert.

4. Ausführungsfristen
4.1    Termine werden projektbezogen im Büro des AG abgestimmt.

4.2.   Sollten dem AN Tatsachen bekannt werden, die die Einhaltung der Termine gefährden könnten, so hat er diese dem AG unverzüglich – in Schriftform – anzuzeigen.

5. Honorar
5.1    Die Leistungen werden zunächst mit einem vereinbarten Stundensatz von 15 €/ Stunde vergütet.

5.2    Bei anfallenden Mehrleistungen ist der AG zu informieren.

5.3    Eine Erhöhung der Mehrwertsteuer bewirkt eine entsprechende Erhöhung des Bruttohonorars.

6. Leistungsänderungen zusätzliche Leistungen
6.1    Falls nach Vertragsschluss Leistungsänderungen oder zusätzliche Leistungen vom AG verlangt werden, so kann zwischen beiden Parteien - soweit in diesem Vertrag nichts anderes vereinbart ist - eine Anpassung des Honorars auf vertraglicher Basis erfolgen - pauschal oder auf nachstehender Stundenlohnbasis.
6.2    Änderungskosten werden erst anerkannt, nachdem die beauftragten Leistungen - auch Teilleistungen - nachweislich erbracht wurden und somit eine Überarbeitung bzw. Neufertigung erfolgen müsste.

6.3    Mehrforderungen sind schriftlich anzumelden, der Umfang und die Terminierung mit dem AG genau abzusprechen.


7.      Allgemeine Bedingungen für die Leistungsausführung
7.1    Der AN darf als Sachwalter des AG keine Unternehmer- oder Lieferanteninteressen vertreten.

7.2    Ausführungsort der Leistungen ist das Büro des AN in Berlin.

7.3    Fragen im Zusammenhang mit der Vertragserfüllung sind grundsätzlich an den AG zu richten.

7.4    Der AN hat seine Leistungen mit den übrigen Planern und Baubeteiligten zu koordinieren.

7.5    Der AN ist gegenüber Dritten nicht zur Vertretung des AG befugt. Er darf insbesondere keine den AG verpflichtenden mündlichen oder schriftlichen Erklärungen abgeben, sofern er nicht ausdrücklich und schriftlich dazu vom AG beauftragt worden ist.

7.6    Der AN verpflichtet sich grundsätzlich, ihm im Zusammenhang mit diesem Vertrag bekannt werdende Betriebsvertraulichkeiten nicht an Dritte weiterzugeben. Der AN unterrichtet auch seine Mitarbeiter über die Vereinbarung zur Geheimhaltung.

7.7    Der AN ist verpflichtet, nach Beendigung seiner Leistungen alle von ihm gefertigten Pläne [...] sowie ihm für die Planungsphase überlassene Unterlagen an den AG vollständig herauszugeben oder zu archivieren, sie werden dessen Eigentum. […]

7.8    Sämtliche vom AN gefertigten Berechnungen, Zeichnungen und sonstige Unterlagen darf der AG ohne Mitwirkung des AN nutzen, ändern und ergänzen.

8. Haftung und Gewährleistung
8.1    Für Schäden wegen eines schuldhaften Verstoßes gegen die gesetzlichen Bestimmungen sowie die allgemeinen anerkannten Regeln der Technik oder sonstiger schuldhafter Verletzung seiner Vertragspflichten haftet der AN nach den Vorschriftendes Werkvertragsrechtes. […]

9. Zahlungen
9.1    Der AN erhält bei ordnungsgemäßer Lieferung und befriedigendem Fortgang seiner vertraglich geschuldeten Leistungen ein monatliches Honorar in Höhe des vereinbarten Stundensatzes.

9.2    Die Zahlungen erfolgen innerhalb von 3 Arbeitstagen nach Eingang der Rechnung beim AG. Rechnungen sind zweifach unter Angabe der Projekte einzureichen. […]

10. Kündigung
10.1 Dieser Vertrag kann von beiden Seiten aus wichtigem Grund gekündigt werden.

	Wichtiger Hinweis: Der Inhalt ist nach bestem Wissen und Kenntnisstand erstellt worden. Die Redaktion prüft ihn regelmäßig und passt ihn gegebenenfalls an. Gleichwohl schließen wir Haftung und Gewähr aus, da die Materie komplex ist und sich ständig wandelt. Muster dienen als Vorlage und sind individuell anzupassen.

Haben Sie noch Fragen? Schreiben Sie uns: kontakt@iww.de
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Praxiswissen auf den Punkt gebracht.
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